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Während die Umfail'ung fo grofs ift und ohne Zweifel auch die urfpriingliche Anlage fo regelmäfsig

war, dafs das ganze Werk mit den Stadtanlagen des XIII. ]ahrhundertes die auffallendfte Aehnlichkeit hat,

ift es trotz feiner zwei Thore nicht dazu beftimmt, den Verkehr einer im Inneren wohnenden bürgerlichen

Bevölkerung zuzuführen. Aber es follte doch auch nicht blofs ein fetter Punkt fein, der nur die Befatzung

nöthig hatte, die für feine Behauptung nöthig war; vielmehr follte es eine folche beherbergen, die auch als

Angrifl'sarmee einem Feinde in das Feld entgegengeführt werden konnte. Solche Armeen aber befianden aus

Söldnern, auf _dqren Zuverläffigkeit nicht [lets zu rechnen war. Defshalb auch die vollftändige Trennung

des Donjan', in welchem, von (einen eigenen Söldnern belagert zu werden, der Commandant nicht für un—

möglich halten durfte, fo dafs er das Lager fammt denfelben beherrfchen muffte. Solch eine Burg war

natürlich eine Ausnahme; mit den Burgen, auf denen die Feudalherren fafsen und die lich immer mehr

zum behaglichen Wohnhaufe umgeftalteten, läl’ft fie (ich nicht vergleichen.

Die weitere Entwickelung zum Wohnfchlofi'e tritt uns in dem I 390 begonnenen,

in den erften Jahren des XV. ]ahrhundertes beendeten Pierrefonds entgegen, welches

Ludwzlq von Orleans unter der Regierung Carl VI. erbaute und das trotz feiner

Feitigkeit, da die Garnifon nicht mit dem Nöthigen verfehen war, um eine Be-

lagerung aushalten zu können, fich 1420 den Eng-

Fig- 64. ländern ergeben muffte, wie es fchon während

des Baues durch Uebergabe an die Truppen des

mit feinem Bruder im Kriege liegenden Königs

Carl VI. einer Belagerung ausweichen muffte. Wir

geben in Fig. 64 u. 65 11“) den Grundrifs und eine

Anficht des Schloffes nach Vz'ollet-le-Duc wieder.

Daifelbe erhebt [ich auf einem breitrückigen, nicht fehr

hohen Hügel oberhalb der Stadt, die {ich auf der Weftfeite

zu feinen Fflfsen ausbreitet. Die Geflalt hat nicht ganz jene

Regelmäfsigkeit, wie fie die Schlöffer des Louvre und von

Vincennes zeigen; aber fie läfft doch erkennen, dafs eine

folche Regelmäfsigkeit angeßrebt wurde, fo weit die Verhältnifl'e

fie zuliefsen. Wir fehen hier nicht mehr Umfaffungsmauern,

hinter welche fpäter Gebäude angefügt wurden, fondern von

vornherein angelegte Gebäudeflügel, die durch Thürme verflärkt

und mit Wehrgängen verfehen find. Im Süden breitet froh

vor dem Schloife ein rechteckiger Hof aus, der zwar auf

dem Grundrifi‘e nicht vollftändig wiedergegeben iii, auf unferer

von Nord nach Süden genommenen Anficht aber fichtbar wird.

Grundrifs des schlofl‘es zu Pierrefondslll)_ Eine äufsere Mauer fchliefst einen Zwinger um die ganze An-

1/2000 n. Gr. lage ein. Wie auf der Anficht erfichtlich, führt der Aufgang zum

Schleife an das Südende des weftlichen Zwingers; man um-

fchreitet fodann den ganzen Zwinger, zuriächft deffen Weitfeite, dann die Nord- und Oitfeite, um beinahe am

Südende der letzteren durch einen Thorbau in den Vorhof zu gelangen. Bei A überfohreitet man auf einer

Brücke den Graben, welcher den Vorhof vom Schlofl'e trennt, und gelangt bei B in den fiidlichen Theil

des Schlofshofes. Zur rechten Hand, neben diefem Eingange, liegt zwifchen B und F ein annähernd

quadratifcher Bau, welchen wir als eine Reminiscenz an den Banjo» der vorigen Periode anfehen können,

der aber nicht die Höhe eines Thurmes hat, fondern die eines Wohnhaufes, und der nach Oft und Weit

mit zwei Giebeln abgefchloffen ift. Gegen den Vorhof fchliefst fich ein höher auffteigender, halbrunder

Thurm G an, nach der Seite des Hofes ein von einem Graben umgebener viereckiger Thurm H; ein

Treppenthurm C mit eleganter Vorhalle und einer Freitreppe bildet ein Schmuckftück des Baues. Der

weftliche Flügel D ill; der Palas, ein Saalbau, defi'en interefl‘ante Conflruction 115) die Wohnlichkeit mit

Vertheidigungsfähigkeit in ganz vollkommener Weife verbindet.

Wir wollen allerdings nicht zu bemerken unterlafl'en, dafs, was Via/[et-le-Duc giebt, Reftaurations-

 

 

 

"*) Nach: VloLLET-LB-DUC, a. a. ()., Bd. 3, S. 151 u. 157.

115) Vergl.: VloLLET-LE—DHC, a. a. O., Bd. 8, S. 86.
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